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1. Geltungsbereich
1.1  Diese Einkaufsbedingungen regeln die aktuellen und künftigen 

Lieferungen und Leistungen des Lieferanten. Die Bedingungen 
gelten nur, wenn der Lieferant Unternehmer (§ 14 BGB), eine juri-
stische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen ist. Entgegenstehende oder abweichende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen werden von uns nicht aner-
kannt, es sei denn, wir hätten deren Geltung ausdrücklich schrift-
lich zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ein-
kaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Lieferanten 
Lieferungen von Produkten und Leistungen des Lieferanten (nach-
folgend: Vertragsgegenstand) annehmen oder die dafür fällige 
Gegenleistung erbringen. 

1.2  Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Lie-
feranten (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Ände-
rungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Einkaufsbedin-
gungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher 
Vertrag oder unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

1.3  Rechtserhebliche Erklärungen und sonstige Mitteilungen, die 
nach Vertragsschluss vom Lieferanten uns gegenüber abzugeben 
sind (z.B. Fristsetzung, Mahnung, Rücktrittserlärung), bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

1.4  Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klar-
stellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten 
die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Einkaufsbedin-
gungen nicht wirksam abgeändert oder ausgeschlossen werden.

2.  Vertragsabschluss
2.1  Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder 

Bestätigung als verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. 
Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der Bestel-
lung einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der Lieferant zum 
Zwecke der Korrektur oder Vervollständigung vor Annahme hinzu-
weisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

2.2  Der Lieferant ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen schriftlich zu bestätigen oder − insbeson-
dere durch Versendung der Ware − vorbehaltlos auszuführen 
(Annahme).

2.3  Eine verspätete, geänderte oder ergänzte Annahme gilt als neues 
Angebot und bedarf der Annahme durch uns.

3.  Preise
3.1  Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise 

verstehen sich einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn 
diese nicht gesondert ausgewiesen ist.

3.2  Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der 
Preis alle Leistungen und Nebenleistungen des Lieferanten (z.B. 
Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten (z.B. ordnungsgemäße 
Verpackung, Transportkosten einschließlich eventueller Transport- 
und Haftpflichtversicherung) ein. Verpackungsmaterial hat der Lie-
ferant auf unser Verlangen zurückzunehmen.

4.  Zahlung, Aufrechnung etc.
4.1  Zahlungen sind wie folgt zu leisten: Nach Erhalt einer ordnungs-

gemäßen Rechnung, jedoch nicht vor Erhalt der vollständigen 
Lieferung und Leistung (einschließlich einer ggf. vereinbarten 
Abnahme), vom 1. bis 15. des Monats am 30. des gleichen 
Monats, bei Rechnungs- bzw. Lieferungserhalt vom 16. bis 31. 
des Monats am 15. des Folgemonats jeweils mit 3 % Skonto. 

4.2  Zahlungsverzug tritt nur nach Fälligkeit und Mahnung ein. Der 
Verzugszins beträgt jährlich 9 Prozentpunkte über dem Basis-
zinssatz. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen uns im gesetzlichen 
Umfang zu.

4.3  Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht 
nur wegen rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener Gegen-
forderungen.

5.  Leistungsort, Lieferungen, Verpackung
5.1  Lieferungen aus dem freien Verkehr innerhalb Europas erfolgen  

DDP, bei grenzüberschreitenden Lieferungen aus Drittländern 
DAP (INCOTERMS 2010), bezogen auf die in unserer Bestellung 
benannte Lieferanschrift. Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis 
zur Annahme der Ware durch uns oder unseren Beauftragten 
am vereinbarten Bestimmungsort. Ist der Bestimmungsort nicht 
angegeben und nichts anderes vereinbart, hat die Lieferung an 
unseren Geschäftssitz in Dillenburg zu erfolgen. Der jeweilige 
Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort (Bringschuld). Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei einer Abnahme die 
gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. 
Der Übergabe oder Abnahme steht es gleich, wenn wir in Annah-
meverzug geraten. Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, 
vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, die von uns bei 
der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend.

5.2  Teillieferungen sind nicht zulässig, es sei denn, wir haben ihnen 
ausdrücklich zugestimmt. Der Lieferant ist zum Einsatz von Sub-
unternehmern nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustim-
mung berechtigt.

5.3  Der Lieferant verpflichtet sich zum Einsatz umweltfreundlicher 
Verpackungen, die eine Wiederverwendung oder kostengünstige 
Entsorgung zulassen. Die Verpackung soll Schutz gegen Beschä-
digung, Verschmutzung und Feuchtigkeit bei Transport und Lage-
rung sicherstellen, so dass die Montage bei uns oder einem von 
uns beauftragten Unternehmen ohne zusätzlichen Aufwand erfol-
gen kann. Auf der Verpackung müssen alle für den Inhalt, die 
Lagerung und den Transport wichtigen Hinweise sichtbar ange-
bracht werden. Eine zur Wiederverwendung bestimmte Leihverpa-
ckung erhält der Lieferant unfrei an seine Anschrift zurückgesandt.
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6.  Liefertermine
6.1  Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. 

Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kennt-
nis zu setzen, wenn er vereinbarte Lieferzeiten – aus welchen 
Gründen auch immer – voraussichtlich nicht einhalten kann.

6.2  Erbringt der Lieferant seine Leistung nicht oder nicht innerhalb 
der vereinbarten Lieferzeit oder kommt er in Verzug, bestimmen 
sich unsere Rechte – insbesondere auf Rücktritt und Schadens-
ersatz – nach den gesetzlichen Vorschriften. Sobald der Lieferant 
erkennt, dass ihm die Einhaltung des vereinbarten Liefertermins 
oder sonstiger Termine nicht vertragsgemäß möglich sein wird, 
hat er uns unverzüglich zu benachrichtigen.

6.3  Auf das Ausbleiben notwendiger Informationen oder von uns zu 
liefernder Unterlagen kann sich der Lieferant nur berufen, wenn er 
diese trotz schriftlicher Mahnung nicht innerhalb angemessener 
Frist erhalten hat.

6.4  Ist der Lieferant im Verzug, sind wir berechtigt, pro Werktag eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % des Netto-Warenwertes der 
verspäteten Lieferung zu berechnen, höchstens jedoch 5 % des 
Warenwertes. Wir sind berechtigt, die Vertragsstrafe neben der 
Erfüllung und als Mindestbetrag eines vom Lieferanten nach den 
gesetzlichen Vorschriften geschuldeten Schadensersatzes zu 
verlangen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt 
unberührt. Nehmen wir die verspätete Leistung an, werden wir 
die Vertragsstrafe spätestens mit der Schlusszahlung geltend 
machen. Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung 
oder Leistung bedeutet keinen Verzicht auf die uns wegen der 
verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ansprüche.

7. Eigentumsvorbehalt
 Das Eigentum an den Vertragsgegenständen geht mit vollstän-

diger Zahlung auf uns über. Wir sind jedoch berechtigt, die Ware 
bereits vor vollständiger Zahlung im gewöhnlichen Geschäftsgang 
weiter zu verarbeiten oder weiter zu veräußern. Ein verlängerter 
oder erweiterter Eigentumsvorbehalt bedarf unserer ausdrück-
lichen schriftlichen Zustimmung. 

8.  Abfallentsorgung, verbotene Stoffe
8.1  Der Lieferant gewährleistet die Einhaltung der geltenden Gesetze 

zur Verpackung von Materialien und zur Rücknahme und Entsor-
gung von Vertragsprodukten, insbesondere der Regelungen der 
jeweils geltenden Verpackungsverordnung.

8.2  Der Lieferant gewährleistet die „RoHS-Konformität“ (Richtlinie 
2011/65/EU vom 08. Juni 2011) der Vertragsgegenstände. 

9.  Geheimhaltung
9.1  Der Lieferant wird vertrauliche Informationen, insbesondere von 

uns zugänglich gemachte Unterlagen, Muster, Geschäftsab-
sichten, Personendaten, Problemstellungen, Daten, und/oder 
Problemlösungen und sonstiges spezifisches Know-how (nach-
stehend insgesamt ,,Informationen“ genannt), während der Dauer 
und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses vertraulich 
behandeln, insbesondere nicht an Dritte weitergeben oder unbe-
fugt für eigene Geschäftszwecke verwerten. Er wird diese Ver-
pflichtung auch seinen Mitarbeitern auferlegen.

9.2  Diese Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die 
 der anderen Partei bereits außerhalb des Vertragsverhältnisses 

vorbekannt waren;

 ◾ rechtmäßig von Dritten erworben wurden;
 ◾ allgemein bekannt oder Stand der Technik sind oder werden;
 ◾ vom abgebenden Vertragspartner freigegeben werden.

9.3  Nach Beendigung dieses Vertragsverhältnisses hat der Lieferant 
alle geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen und Informationen 
unaufgefordert zurückzugeben oder auf unseren Wunsch zu ver-
nichten und uns hierüber einen Nachweis zu erbringen. Zur Eigen-
nutzung überlassene Software sowie Präsentationsversionen hat 
der Lieferant umgehend und unaufgefordert zu deinstallieren.

9.4  Bei einer schuldhaften Verletzung dieser Geheimhaltungsverpflich-
tung verpflichtet sich der Lieferant zur Zahlung einer angemes-
senen Vertragsstrafe, deren Höhe von uns nach billigem Ermes-
sen zu bestimmen ist und die im Streitfall der vollen gerichtlichen 
Nachprüfung unterliegt. Für die erstmalige schuldhafte Verletzung 
der Geheimhaltungsverpflichtung wird in der Regel eine Vertrags-
strafe in Höhe von 2.000,- EUR angemessen sein. 

9.5  Der Lieferant hält die Regeln des Datenschutzes ein, insbesondere 
wenn ihm Zugang zu unserem Betrieb oder zu Hard- und Soft-
ware gewährt wird. Er stellt sicher, dass seine Erfüllungsgehilfen 
diese Bestimmungen ebenfalls einhalten, insbesondere verpflich-
tet er sie vor Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis.

10.  Versicherungen
 Der Lieferant muss für die Dauer des Vertrages, einschließlich 

Garantiezeiten und Verjährungsfristen für Mängelansprüche, ent-
sprechende Haftpflichtversicherungen mit branchenüblichen Kon-
ditionen und einer Mindestdeckungssumme von zwei Millionen 
EUR pro Schadensfall abschließen und während der gesamten 
Vertragslaufzeit unterhalten.

11.  Qualitätssicherung, Wareneingangsprüfung
11.1  Der Lieferant ist verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem 

(QMS) zu unterhalten, welches dem neuesten Stand der Technik 
entspricht. Der Lieferant führt fertigungsbegleitende Prüfungen 
entsprechend seinem QMS durch. Sofern notwendig, werden wir 
mit dem Lieferanten eine spezielle Vorstufenprüfung vereinbaren. 

11.2  Der Lieferant führt eine Endprüfung der Produkte durch, die 
sicherstellt, dass nur fehlerfreie Ware geliefert wird.

11.3  Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten 
die gesetzlichen Vorschriften (§§  377, 381 HGB), mit folgender 
Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf 
Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle bei äußerlicher 
Begutachtung unter Heranziehung der Lieferpapiere sowie bei 
unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren offen zu Tage 
treten (z.B. Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderliefe-
rung). Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine Unter-
suchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine 
Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzel-
falls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere 
Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. In allen 
Fällen gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) als unverzüglich und 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Entde-
ckung des Mangels beim Lieferanten eingeht.

12.  Rechte bei Mängeln
12.1  Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (ein-

schließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer 
Montage, mangelhafter Montage-, Betriebs- oder Bedienungs-
anleitung) und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Lie-
feranten gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist.

12.2  Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Lieferant insbeson-
dere dafür, dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns die ver-
einbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die Beschaf-
fenheit gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die 
– insbesondere durch Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer 
Bestellung – Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in 
gleicher Weise wie diese Einkaufsbedingungen in den Vertrag 
einbezogen wurden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die 
Produktbeschreibung von uns, vom Lieferanten oder vom Her-
steller stammt.

12.3  Liefert der Lieferant zur Erfüllung seiner Gewährleistungspflich-
ten innerhalb der Verjährungsfrist eine Ersatzsache oder bessert 
er eine mangelhafte Sache nach, beginnt die Verjährungsfrist 
zu dem Zeitpunkt neu zu laufen, in dem der Lieferant unsere 
Ansprüche auf Nacherfüllung vollständig erfüllt hat. Der Neube-
ginn der Verjährungsfrist entfällt, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalls davon auszugehen ist, dass die Ersatzlieferung oder 
Nachbesserung nur aus Kulanzgründen erfolgte.

12.4  Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung vom Lieferanten 
aufgewendeten Kosten (einschließlich eventueller Aus- und Ein-
baukosten) trägt der Lieferant auch dann, wenn sich herausstellt, 
dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatz-
haftung bei unberechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt 
unberührt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder 
grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag.

12.5  Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – 
nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesse-
rung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlie-
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ferung) – innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist 
nicht nach, können wir den Mangel selbst beseitigen und vom 
Lieferanten Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen oder 
einen entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung 
durch den Lieferanten fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar 
(z.B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebs-
sicherheit oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) 
bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen werden 
wir den Lieferanten unverzüglich unterrichten.

12.5  Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel gemäß 
den gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises 
oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem haben wir 
Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz.

13.  Verjährung
13.1  Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren 

nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist.

13.2  Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche drei Jahre ab Gefahrüber-
gang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung 
mit der Abnahme. Die dreijährige Verjährungsfrist gilt entspre-
chend auch für Ansprüche wegen Rechtsmängeln, wobei die 
gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprüche 
Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr- 1 BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus 
Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in keinem Fall, solange 
der Dritte das Recht – insbesondere mangels Verjährung – noch 
gegen uns geltend machen kann.

13.3  Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender 
Verlängerung gelten – im gesetzlichen Umfang – für alle vertrag-
lichen Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines Mangels auch 
außervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hierfür 
die regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn 
nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des Kaufrechts im 
Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist führt.

14.  Produkthaftung
14.1  Ist der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich, hat er 

uns insoweit von Ansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache 
in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt wurde 
und er im Außenverhältnis selbst haftet.

14.2  Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Lieferant 
Aufwendungen gemäß §§  683, 670 BGB zu erstatten, die sich 
aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter 
einschließlich von uns durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. 
Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen werden wir 
den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende 
gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

15.  Werkzeuge, Materialien
15.1  Stellen wir Materialien, Vorrichtungen oder Werkzeuge für die 

Fertigung der Vertragsgegenstände bei, so verbleiben diese in 
unserem Eigentum. Erfolgt die Beschaffung oder Herstellung sol-
cher Materialien, Vorrichtungen oder Werkzeuge durch den Liefe-
ranten in unserem Auftrag, erwerben wir das Eigentum mit Zah-
lung des vereinbarten Preises. Die Werkzeuge verbleiben dann 
leihweise im Besitz des Lieferanten. 

15.2  Der Lieferant ist für die ordnungsgemäße Wartung und Versiche-
rung der Materialien, Vorrichtungen und Werkzeuge verantwort-
lich. Sofern sich die Parteien nicht anderweitig verständigen, sind 
die Kosten hierfür in dem vereinbarten Produktpreis enthalten. 

15.3  Wir können jederzeit die Herausgabe der in unserem Eigentum 
stehenden Gegenstände verlangen. Benötigt der Lieferant die 
Gegenstände zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten, wird er 
mit Herausgabe von seiner Leistungspflicht frei. Der Lieferant ist 
nicht berechtigt, von uns beigestellte Materialien, Vorrichtungen 
oder Werkzeuge für Aufträge anderer Kunden zu verwenden. 

16.  Code of Conduct
 Der Lieferant verpflichtet sich, den „Stahlo Code of Conduct 

zur gesellschaftlichen Verantwortung“ einzuhalten, der unter 
www.stahlo.de (Service -> Downloads) zum Abruf bereitgehal-
ten wird. Er bekennt sich zu der hierin festgeschriebenen Wer-
tebasis. 

17.  Ausfuhrgenehmigungen
 Der Lieferant ist dafür verantwortlich, dass sich die Vertragspro-

dukte bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung oder Gebrauch zur 
Ausfuhr in die vereinbarten oder bekannten Bestimmungsländer 
eignen. Treten gleichwohl Lieferhindernisse aufgrund behördlicher 
Entscheidungen und/oder nationaler oder internationaler Vor-
schriften auf, insbesondere wegen Exportkontrollbestimmungen 
sowie Embargos oder sonstigen Sanktionen, die aufgrund der 
Vertragsprodukte des Lieferanten ergehen, ist der Lieferant ver-
pflichtet, uns bei der Beschaffung der erforderlichen Ausfuhrge-
nehmigung zu unterstützen. Dauert das Lieferhindernis länger als 
sechs Monate an, steht uns ein Sonderrücktrittsrecht bezüglich 
der betroffenen Gegenstände zu.

18.  Schlussbestimmungen
18.1  Ist der Lieferant Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch interna-
tionaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Herborn. Wir 
sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichts-
stand des Lieferanten zu erheben.

18.2  Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und uns 
gilt das auf inländische Vertragsparteien anwendbare Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Wiener UN-
Kaufrechtsabkommens (CISG).
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